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BÜDINGER SCHÜTZENGESELLSCHAFT 1353 E.V. 

Mietpreise 

 

Vor Nutzung der Schießstände der Büdinger Schützengesellschaft ist aus 
Versicherungs- und Haftungsgründen eine Anmeldung erforderlich. Dies gilt 
ausdrücklich auch für Mitglieder der Büdinger Schützengesellschaft 1353 e.V. 
 
Wenn Sie unsere Anlagen erstmalig besuchen, füllen Sie bitte zuerst die 
„Datenerhebung Benutzer Schießstand“ aus. Für spätere Nutzung benötigen 
Sie lediglich den Abschnitt mit Ihrem Namen und der laufenden Nummer des 
Formulars. Die Nutzungsgebühren sind bei Anmeldung in bar zu entrichten. 
 
Für die Benutzung der Schießstände der Büdinger Schützengesellschaft 
1353 e.V. werden folgende Gebühren erhoben: 
 
Schießstand   Mitglied   Gast   Zeitraum 
10m Druckluftwaffe  Frei    5,00 €  Pauschal 
50m Kleinkaliber   Frei    6,00 €  Pauschal 
25m Kurzwaffe   Frei    15,00 €  Pauschal 
100m Langwaffe   Frei   13,00 €  Stunde/ Schießbahn 
 
Die genannten Gebühren beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 
19%. Auf Wunsch erhalten sie eine Quittung über den entrichteten Betrag. 
 
Auf Schießständen mit pauschalen Nutzungsentgelten ist die Zeitdauer des 
Schießbetriebes auf den Tag der Anmietung beschränkt. Die Schießbahn kann frei 
gewählt werden. 
 
Auf unserem 100m Stand wird dem Mieter bei Anmeldung eine Schießbahn 
zugewiesen. Die Nutzungsentgelte werden für jeweils eine Stunde erhoben. 
 
Vorbereitungs- und Abschlusszeiten sind in diesem Zeitraum inkludiert. 
 
Mit freundlichem Schützengruß 
 
Hans Schweighöfer 
Schützenmeister, Geschäftsführender Vorstand 
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